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BETREFF  Deutsch-luxemburgisches Doppelbesteuerungsabkommen (DBA-LUX); 
  Verständigungsvereinbarung über die steuerliche Behandlung von Berufskraftfahrern; 

Erweiterung der Verständigungsvereinbarung auf Lokomotivführer und 
Begleitpersonal 

BEZUG  BMF-Schreiben vom 10. Mai 2005 
- IV B 6 - S 1301 LUX - 5/05 - (BStBl I 2005, S. 696) 
ASt I/10 TOP 1.1 

ANLAGEN  2 

GZ  IV B 3 - S 1301-LUX/07/10002 
DOK  2011/0736274 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Anbei übersende ich die mit der luxemburgischen Finanzverwaltung am 7. September 2011 

geschlossene Verständigungsvereinbarung zum Abkommen zur Vermeidung der Doppel-

besteuerungen und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern vom 

23. August 1958 in der Fassung des Ergänzungsprotokolls vom 15. Juni 1973 und des 

Änderungsprotokolls vom 11. Dezember 2009 betreffend die Besteuerung der Löhne von 

Berufskraftfahrern, Lokomotivführern und Begleitpersonal, die in einem der beiden Vertrags-

staaten ansässig und für ein in dem anderen Vertragsstaat ansässiges Unternehmen tätig sind. 

 

Hinsichtlich der Umsetzung der Verständigungsvereinbarung haben beide Seiten eine 

Umsetzungsvereinbarung getroffen. Unter anderem wird die luxemburgische Finanz-

verwaltung den zuständigen deutschen Behörden hiernach Informationen über die betreffen- 
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Seite 2  den Berufskraftfahrer, Lokomotivführer und das Begleitpersonal spontan mitteilen. Die 

Umsetzungsvereinbarung übersende ich diesem Schreiben anliegend ebenfalls zur Kenntnis. 

 

Die Verständigungsvereinbarung ist am 8. September 2011 in Kraft getreten und ist auch auf 

alle Fälle anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen oder die 

Gegenstand eines Verständigungsverfahrens sind. Sie ersetzt die Vereinbarung betreffend die 

Besteuerung der Löhne von Berufskraftfahrern vom März 2005. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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